
 

 

Über Auftrag der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria) als nach  
§ 4 Abs 1 Anti-Doping Bundesgesetz idF BGBl I 115/2008 beauftragte unabhängige Doping-
kontrolleinrichtung erstattet die Rechtskommission der NADA Austria nachstehende 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 
über das bei der Rechtskommission der NADA Austria anhängige 

 
 

 
Dopingverfahren Lisa HÜTTHALER (Triathlon) 

 
Die Entscheidung der Rechtskommission der NADA Austria über eine allfällige weitere 
Sperre wegen des möglichen weiteren Verstoßes gegen die Anti Doping Bestimmungen 
durch versuchte unzulässige Einflussnahme auf einen Teil des Dopingkontrollverfahrens 
wurde zur Aufnahme weiterer Beweise vertagt. 
 
 
Unter Hinweis auf die Pressemitteilung der Rechtskommission der NADA Austria über das 
gegen die Athletin Lisa Hütthaler (Triathlon) vor dieser anhängige Verfahren vom 23.10.2008 
fand am 5.12.2008 eine weitere Verhandlung statt, in welcher weitere Beweise aufgenommen 
wurden. Aufgrund der Erkenntnisse in dieser Verhandlung kam die Rechtskommission zum 
Schluss, dass für die abschließende Beurteilung eines möglichen Mehrfachverstoßes bzw. die 
daraus nach dem WADA-Code resultierenden allfälligen weiteren Sperren aufgrund des, der 
Athletin Lisa Hütthaler vorgeworfenen, weiteren Verstoßes nach den Anti-Doping 
Bestimmungen durch eine versuchte unzulässige Einflussnahme auf einen Teil des 
Dopingkontrollverfahrens (versuchte Bestechung der die B-Probe analysierenden Mitarbeiterin 
des Dopingkontrolllabors Seibersdorf am 22.5.2008), noch weitere Beweise aufzunehmen sind, 
sodass diesbezüglich noch eine weitere Verhandlung zur Aufnahme und Erörterung dieser 
Beweise anzuberaumen ist.  
 
 
Zwischenzeitig ist der Athletin Lisa Hütthaler die schriftliche Ausfertigung der am 23.10.2008 
ergangenen Entscheidung der Rechtskommission der NADA Austria zugegangen. Die 
Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig, da die vierwöchige Einspruchsfrist an die 
Unabhängige Schiedskommission noch läuft. 
 
 

Wien, am 15.12.2008 
 

Mag. Gernot Schaar 
Vorsitzender 

der Rechtskommission der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH 
 
 
Rückfragehinweise: Mag. Gernot Schaar, +43 1 319 97 00, @nada.at  
 Mag. Andreas Schwab, +43 1 505 80 35 Dw 11, .schwab@nada.at   
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